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RUDOLF VON JHERING hat die deutschsprachige Jurisprudenz in viel-
fältiger Weise geprägt. Er gehört zu den wenigen Juristen, die «neue 
Rechtsfiguren» erfunden haben: Die Begriffe «culpa in contrahendo» 
und die «juristische Sekunde» sind von ihm neu eingeführt und bekannt 
gemacht worden. In seiner ersten Auflage des «Obligationenrechts All-
gemeiner Teil» schrieb EUGEN BUCHER im Jahr 1979: «Der Rechtsbegriff 
der culpa in contrahendo (c.i.c.) wurde von Rud. von Jhering entwickelt 
und hat in der Folge die Rechtsentwicklung entscheidend beeinflusst.»

Der junge EUGEN HUBER besucht in den Jahren 1872 und 1873 Vorle-
sungen bei JHERING in Wien. Insbesondere sein Verständnis vom Sachen-
recht haben HUBER tief beeindruckt. Viele Erkenntnisse aus der Vorlesung 
in Wien fanden Eingang in das spätere Schweizerische Zivilgesetzbuch.
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und die «juristische Sekunde» sind von ihm neu eingeführt und bekannt
gemacht worden. In seiner ersten Auflage des «Obligationenrechts Allgemeiner
Teil» schrieb EUGEN BUCHER im Jahr 1979: «Der Rechtsbegriff
der culpa in contrahendo (c.i.c.) wurde von Rud. von Jhering entwickelt
und hat in der Folge die Rechtsentwicklung entscheidend beeinflusst.»
Der junge EUGEN HUBER besucht in den Jahren 1872 und 1873 Vorlesungen
bei JHERING in Wien. Insbesondere sein Verständnis vom Sachenrecht
haben HUBER tief beeindruckt. Viele Erkenntnisse aus der Vorlesung
in Wien fanden Eingang in das spätere Schweizerische Zivilgesetzbuch.
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Vorwort zu Band 26 (Eugen Huber hört Jhering) 

Drei Mal hat Rom der Welt Gesetze dictiert, drei Mal die 
Völker zur Einheit verbunden, das erste Mal, als das rö-
mischeVolk noch in der Fülle seiner Kraft stand, zur Einheit 
des Staats, das zweite Mal, nachdem dasselbe bereits unter-
gegangen, zur Einheit der Kirche, das dritte Mal in Folge der 
Reception des römischen Rechts im Mittelalter zur Einheit des 
Rechts.  
Rudolf von Jhering, Geist (Bd. I S. 1 3.A. Leipzig 1873) 

Währenddem der vorletzte Band den Vorbereitungen Eugen Hubers für ein 
einheitliches schweizerisches Zivilgesetzbuch gewidmet war, richtet sich der 
vorliegende Band auf die Ausbildung Eugen Hubers, namentlich in Wien 
beim berühmten Rechtsgelehrten Rudolf von Jhering. Der junge Huber hat –
 finanziert von der Erbschaft seiner Eltern – ein Semester in Wien bei Jhering 
«Sachenrecht und Obligationenrecht» gehört und dazu ein Manuskript ver-
fasst. Dieses Manuskript wird vorliegend wieder abgedruckt, versehen mit 
einer kleinen Einleitung (mit weitergehenden Hinweisen). Dabei sind die 
Editionsgrundsätze der bisherigen Bände beibehalten worden:  

Vorangestellt wird dem Manuskript1, dessen Transkription2 lediglich eine 
erste Fassung darstellt und dabei zu hoffen ist, dass späteren Bearbeitern noch 
weitere Entzifferungen gelingen werden, eine kleine Einleitung. Dabei wur-
den die editorischen Grundregeln nicht verändert (wie schon ab den Bänden 
10 ff. verwendet): Nach wie vor werden bei handgeschriebenen, unleserlichen 
Handschriften-Passagen lieber inhaltliche Angaben und Überlegungen ange-
boten, um die Leserschaft bei «Inhaltslücken» lieber mit Vermutungen und 
Annäherungen zu bedienen, als diese mit «drei Punkten» allein zu lassen, was 
im Einzelfall einen Ansatzpunkt für spätere Bearbeitungen sein könnte. Von 
Eugen Huber nicht fertig gestellte Sätze (oder auch fehlerhafte Nummerie-

1 Das Original des Manuskriptes befindet sich im Schweizerischen Bundesarchiv, 
Signatur J.109-01/1000-1276/9, mit dem Titel: «Studien an der Universität Wien», 
wobei in diesem Dossier auch die Kolleghefte aus Berlin enthalten sind, insbesondere 
das Manuskript aus «Bruns Pandekten».  

2 Abermals lehnen sich die Bemerkungen und Verarbeitungstechniken im Grundsatz an 
die Transkriptionen der Sammlung Schweizerischer Rechtsquellen (SSRQ) an 
(vgl. dazu schon Band 3 der vorliegenden Reihe, im Einzelnen Rz 97 ff.). Eckige 
Klammern stammen dabei immer vom Bearbeiter.  
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rungen) wurden in der Regel nicht korrigiert, um möglichst nahe am Manu-
skript zu bleiben (was auch für die alte Schreibweise gilt).  

Unterstützt haben mich bei der vorliegenden Publikation – einmal mehr – an 
erster Stelle Herr Melchior Lanz, MLaw, Frau Sanela Imeroska, Frau Eva 
Gerbig und Herr Barnaby Leitz, MLaw. Bei ihnen allen bedanke ich mich für 
die geleistete Arbeit sowie die sehr geschätzten Inputs. Zudem bedanke ich 
mich beim Verlag für die stete Begleitung der Reihe und bei der Herstel-
lungsabteilung, allen voran Marcel Gerber, für die Umsetzung meiner Wün-
sche.  
 

Bern, 3. Januar 2023 Prof. tit. Dr. Urs Fasel 
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§ 1 Einleitung 

1 

 § 1 Einleitung: Rudolf von Jhering und Eugen Huber 

I. Die Lichtgestalt Rudolf von Jhering  

1. Lichtgestalt  

RUDOLF VON JHERING3 ist eine Lichtgestalt des 19. Jahrhunderts4, dessen 
Ausstrahlung in die weite Welt hinausreicht5. Auch6 die Schweiz hat ihm viel 
zu verdanken7.  

                                                        
3 22.08.1918 Aurich – 17.09.1892 (Göttingen). Der Urgrossvater Sebastian Eberhard Jhe-

ring hatte in der Form einer vom Landesherrn übernommenen Erbpacht das gesamte Ge-
biet des heutigen «Jheringsten», unweit von Aurich gelegen, angelegt, wo später der Ab-
kömmling dieser alten ostfriesischen Juristen- und Beamtenfamilie aufgewachsen ist 
(vgl. dazu im Einzelnen OKKO BEHRENDS, Artikel zu Caspar Rudolf von Jhering, in der 
«Ostfriesischen Landschaft», 1993). Allerdings verlor Jhering bereits im Alter von sieben 
Jahren seinen Vater, Dr. Georg Albrecht Jhering (1779–1825), der Rechtsanwalt und Sek-
retär der ostfriesischen Stände war, so dass später sein Gymnasiallehrer Wilhelm Reuter 
den «Sinn für die Wissenschaft» beim jungen Jhering entfachte.  

4 JHERING ist einer der ganz wenigen Juristen, welche Weltruhm erlangt haben. Gross ist 
auch die Zahl der Übersetzungen seiner Werke in fremde Sprachen. Jhering wird auch 
der Spruch zu geschrieben: «Der Gesetzgeber soll denken wie ein Philosoph, aber reden 
wie ein Bauer» (so HERSCHEL, Rechtssicherheit und Rechtsklarheit, in: (dt.) JZ 1967, 
S. 727–737, Zitat S. 736). Zu Recht schrieb später BEHRENDS: «Jhering hat der Jurispru-
denz noch einmal wie vor ihm in Deutschland nur Savigny eine weit über die Fachgren-
zen hinaus reichende kulturelle Ausstrahlung gegeben» (so BEHRENDS, (FN 1), S. 3).  

5 Bereits FALK (Juristen, Ein biographisches Lexikon, 2.A. München 2001, S. 335) sprach 
von einer «weltweiten Wirkung». Zuvor schon FRANZ WIEACKER, Rudolph von Jhering, 
in: ZS r.A. 86/1969, S. 1–36, S. 1 («zu den wenigen deutschen Juristen, deren Name in 
alle Erdteile gedrungen ist»).  

6 Zeugnis für das auch andernorts hohe Ansehen Jherings bildet etwa die am 
05./06.10.2018 stattgefundene Tagung an der Rijksuniversiteit Groningen mit dem Titel 
«Jhering Tage 2018», welche mit einer Busreise von Groningen nach Aurich, dem Ge-
burtsort von Jhering, abgeschlossen wurde.  

7 So bildet unter anderem die von Jhering begründete «culpa in contrahendo» und deren 
Verallgemeinerung, welche im Berner Kommentar von ERNST KRAMER vorangetrieben 
worden war (BK-Obligationenrecht, Ernst A. Kramer, Bern 1986, N 133 ff. Allg. Einlei-
tung), die Grundlage für die vom Bundesgericht mit BGE 120 II 331 ff. neu eingeführte 
Vertrauenshaftung, welche in den letzten Jahren neben Vertrag und Delikt situiert worden 
ist (vgl. zur grundlegenden Einordnung EUGEN BUCHER, Vertrauenshaftung: Was? Wo-
her? Wohin?, in: Richterliche Rechtsfortbildung in Theorie und Praxis, FN Hans Peter 
Walter, Bern 2005, S. 231–261).  

1 
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Soll beschrieben werden, warum RUDOLF VON JHERING für ganze Juristengene-
rationen eine Lichtgestalt darstellt, bedarf es mehrerer Begründungslinien, wel-
che davon Zeugnis ablegen:  

– Zunächst ist JHERING – wie alle Menschen – eingebettet in seine Zeit, d.h. 
das ausgehende 19. Jahrhundert. Es war diejenige Zeit, in welcher Fried-
rich Carl von Savigny8, als wirkungsmächtigster Jurist seines Jahrhun-
derts, die deutsche Rechtswissenschaft zur Blüte gebracht und an die Spit-
ze der wissenschaftlichen Bewegung geführt hat. Wie kein Zweiter ver-
stand es Savigny, seine Zeit und auch die Begrifflichkeiten zu prägen, 
welche alle Nachfolgenden weiter beeinflusst und getragen haben. JHE-

RING hat dabei in jungen Jahren die Prägung von Begrifflichkeiten über-
nommen und diese mit weiteren Ideen und Inhalten ausgefüllt und damit 
seine nachfolgende Zeit stark geprägt9.  

– JHERING gehört zu denjenigen wenigen Juristen, welchen es vergönnt war, 
eine10 «neue Rechtsfigur» – um mit der Diktion von HOEREN11 zu spre-
chen – zu entdecken12: Die «culpa in contrahendo». Diese hat – obwohl zu-
nächst vom deutschen Gesetzgeber verschmäht – einen Siegeszug erlebt, 
wie kaum eine «Entdeckung» zuvor, auch wenn es gewisse «Vorläufer» für 
diese Figur gegeben haben mag.  

  

                                                        
8 Bereits STEPHAN MEDER (Rudolf von Jhering und der Aufstand gegen den rechtswissen-

schaftlichen Formalismus, in: (dt.) JZ 2019, S. 689–696) stellt den Bezug zu Savigny (so 
ausdrücklich S. 693) her.  

9 Daran ändert auch nichts, dass die grössten Unternehmungen von Jhering «Torsi» ge-
blieben sind (so auch: KARL WIELAND, Andreas Heusler und Rudolf von Ihering, Basel 
1935, S. 7) und weltberühmte Treffer wie der «Kampf ums Recht» und «Scherz und 
Ernst» offenbare Improvisationen dargestellt haben (so WIEACKER, (FN 5), S. 1).  

10 Genauer genommen hat JHERING noch einer zweiten «Rechtsfigur» so richtig zum 
Durchbruch verholfen, nämlich der Idee der «juristischen Sekunde»; vgl. dazu insbeson-
dere FRANZ WIEACKER, Die juristische Sekunde, Zur Legitimation der Konstruktionsju-
risprudenz, in: Existenz und Ordnung, FS Erik Wolf, Frankurt a.M. 1962, S. 421–453.  

11 HOEREN, Zivilrechtliche Entdecker, München 2001, mit einer Einführung in die «ju-
ristischen Entdeckungen» sowie dem Wiederabdruck eines Festvortrages von HANS 

DÖLLE zu den «juristischen Entdeckungen».  
12 Vgl. hierzu sogleich im Lauftext. Vgl dazu im Rahmen der «Zivilrechtlichen Entdecker» 

insbesondere KAI KINDEREIT, Wer fühlt nicht, dass es hier einer Schadensersatzklage 
bedarf – Rudolf von Jhering und die «culpa in contrahendo», in: Zivilrechtliche Entde-
cker, München 2001, 107–147.  

2 

3 

4 
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– JHERING hat in seinem (juristischen) Leben sodann einen Wandel13 vollzo-
gen14, den die deutsche Rechtswissenschaft gegangen ist15: nämlich vom sog. 
Konstruktions- und Begriffsjurist16 zum «Interessenjurist», wobei oftmals of-
fen blieb, welche «Konturen» dies beinhalten soll. Die heutige Lehre will in 
Jherings «Umschwung keine radikale Abkehr von begriffsjuristischen Me-
thoden erkennen, sondern eine Erweiterung seiner bisherigen Lehre um das 
regulierende Zweckmoment, das die Einseitigkeit der Begriffsjurisprudenz 
vermeidet und vor blinder Prinzipiengläubigkeit bewahrt».17 

  

                                                        
13 Anlässlich seiner Arbeiten am «Geist des römischen Rechts» vollzog sich bei Jehring ein 

Wandel, genauer gegen Ende des Jahres 1858 (so BEHRENDS, FN 1, S. 2), nachdem er an 
der Gültigkeit des Rechtsbegriffes zu zweifeln begonnen hatte, mit dem er, an Puchta und 
Savigny anknüpfend, bisher gearbeitet hatte (so BEHRENDS, a.a.O.). Behrends beschreibt 
die Vorgänge so: «Er glaubte nicht mehr, dass es genüge, Rechtsprinzipien, die sich in der 
Geschichte eines für das Recht begabten Volkes wie der Römer zeigten, herauszuarbei-
ten, um zu wissen, was das Recht sei. Der äussere Anlass seiner Krise war ein Gutachten, 
das er am 1. Januar 1859 in Giessen vollendet hatte. An ihm hat er den Glauben an eine 
objektiv-geschichtliche Existenz und Geltung der Rechtsprinzipien verloren, weil er in 
ihm, um zu einer sachgerechten Entscheidung zu kommen, ein Rechtsprinzip verwerfen 
musste, das er in seinen Quellen gefunden und vorher mit allen in ihm liegenden Konse-
quenzen für gültig gehalten hatte. Er wandte sich in dieser Lage intensivster geistiger 
Selbstkritik an die Öffentlichkeit» (gemeint: die vertraulichen Briefe an die heutige Juris-
prudenz, zuerst erschienen von einem Unbekannten; später veröffentlicht in: Scherz und 
Ernst in der Jurisprudenz, Eine Weihnachtsausgabe für das juristische Publikum, Leipzig 
1884).  

14 Vgl. dazu auch ALBERT BRUCKNER, Unbekannte Briefe R. von Jherings aus seiner Früh-
zeit 1846–1852, in: ZSR 53/1934, S. 34–71 sowie – insbesondere zum «Wendejahr» 
1858 – RALF SEINECKE, Rudolf von Jhering anno 1858, in: ZSS g.A. 130/2013, S. 238–
280.  

15 KARL KROESCHELL beschreibt dies als «Neubewertung von Jherings begriffsjuristischer 
Phase», vgl. dazu KARL KROESCHELL, Jherings Briefe an Windscheid 1870–1891, Göt-
tingen 1988, Zitat S. 9.  

16 Vgl. dazu EUGEN BUCHER, Was ist Begriffsjurisprudenz?, in: ZBJV 102/1966, S. 274–304.  
17 So zusammenfassend CHRISTIAN JÄDE, Pandektenvorlesung nach Puchta, Ein Kolleg-

heft aus dem Wintersemester 1859/60, Göttingen 2008, S. 32, mit Hinweisen auf die 
neuere Lehre, insbesondere von Behrends und Kunze. Im vorliegenden Text kommt 
dies unter anderem dadurch zum Ausdruck, dass er bei einer Digestenstelle ausruft, 
«die Stelle muss ein Irrtum sein!» (RN 210), bei einer anderen Stelle (RN 344) den 
Quellen einen Fehler vorwirft. 
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